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Sachverhalt und Anträge 

I. Die am 23. April 1982 angerneldete, unter der Nummer 

0 064 238 veröffentlichte europische Patentanmeldung 

82 103 442.8, fUr weiche die Prioritt einer Anmeldung vom 

30. April 1981 in Anspruch genomxnen wird, ist von der PrU-

fungsabteilung 92 durch Entscheidung vom 18. November 1983 

zurUckgewiesen worden. Diese Entscheidung ist am 22. Februar 

1984 zur Post gegeben worden. 

Der Entscheidung lagen die ursprflnglichen PatentansprUche 1 

bis 6 zugrunde. 

II. In der Entscheidung fUhrt die PrUfungsabteilung aus, der Ge-

genstand des !atentanspruchs  1 habe nahegelegen und beruhe 

daher nicht auf einer erfinderischen Ttigkeit. Zur BegrUn-

dung verweist sie auf die DE-A-2 341 563 und die 

CH-A-414 957. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die BesctwerdefUhrerin mit 

Schreiben vom 14-. Mrz 1984 unter gleichzeitiger Zahlung der 

GebUhr Beschwerde eingelegt und in einem am 9. Juni 1984 

eingegangenen Schriftsatz begrlindet. 

In einem Schreiben vom 23. August 1985 steilt die Beschwer-

deführerin hilfsweise Antrag auf eine mUndliche Verhand-

lung. 

IV. In der mUndlichen Verhandlung, die am 30. Januar 1986 statt-

gefunden hat, beantragt die Anmelderin, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und ein Patent mit folgenden Unter-

lagen zu erteilen: 
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PatentansprUche 1 und 5 (jetzt AnsprUche 1 und 2), Uber-

reicht in der mUndlichen Verhandlung, 

noch aufzustellende abhngige AnsprUche, 

eine noch anzupassende Beschreibung, 

ursprUngliche Zeichnung. 

V. Whrend der schriftlichen Fortsetzung des Verfahrens hat die 

BeschwerdefUhrerin die folgenden Unterlagen für die Ertei-

lung des Patents eIngereicht: 

- PatentansprUche 1 bis 5, eingegangen am 7. Februar 1986, 

- Seiten 1, 2, 2a und 3 der Beschreibung, eingegangen am 

20. März 1986, 

- Seiten 4 bis 11 der Beschreibung, eingegangen am 7. Fe-

bruar 1986, 

- Figuren 1 bis 6 der Zeichnung, eingegangen am 7. Fe-

bruar 1986. 

Mit Schreiben vom 18. Mrz 1986 hat die BeschwerdefUhrerin 

beantragt, von Amts wegen in den am 7. Februar 1986 em-

gegangenen PatentansprUchen und Zeichnungsfiguren noch 

einige Xnderungen vorzunehmen. 

Die AnsprUche 1 und 2 lauten wie folgt: 

1. 'Verfahren zurn Biegen eines Stranges in einer Stranggiel3- 

anlage, bei dem der Strang (1) entlang einer Biegekurve 

(16, 16', 25) zwischen einer kreisbogenförmigen und 

einer geraden Stlitzfflhrungsbahn (6 bzw. 4) mit sich ver- 
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gröl3ernder bzw. verkleinernder KrUmrnung gebogen wird und 

zusätzlich zur Aufnahme des ferrostatischen Druckes des 

einen flUssigen Kern (2) aufweisenden Stranges (1) 

mehrere quer zur Stranglaufrichtung (13) verschiebbare 

StUtzrollenpaare (9, 10) mit jeweils vorbestimmtem Rol-

lenabstand verwendet werden, dadurch gekennzeichnet, daB 

der Strang (1) im Bereich der Biegekurve (16, 16', 25) 

durch ein konstantes Biegemomerit gebogen wird, das aus-

schlieBlich von Pollen (7, 7', 8, 8') der kreisbogen-

förmigen und geraden StUtzfUhrungsbahn (6, bzw. 4) auf-

gebraucht wird, und daB die Verschiebbarkeit aller den 

ferrostatischen Druck aufnehmenden StUtzrollenpaare (9, 

10) entlang der Biegekurve (16, 16', 25) so gewählt wird, 

daB sich deren Position quer zur Biegekurve laufend den 

jeweiligen Giel3- und Strangparametern des sich biegenden 

Stranges (1) anpal3t." 

2. "Vorrichtung zum Biegen eines Stranges (1) in einer 

Stranggie8anlage mit einem Biegekurventeil (16, 16', 25) 

zwischen einer kreisbogenförmigen und einer geraden 

StUtzfUhrungsbahn (6, 4), in deren Biegekurventeil zur 

Aufnahme des ferrostatischeri Druckes des einen flUssigen 

Kern aufweisenden Stranges (1) mehrere quer zur Strang-

laufrichtung (13) verschiebbare Stlitzrollenpaare (9, 10) 

mit jeweils vorbestimmtem Rollenabstand angeordnet sind, 

dadurch gekennzeichnet, daI3 Biegerollen (7, 7'; 8, 8') 

ausschliel3lich auf der kreisbogenförmigen und geraden 

StUtzfUhrungsbahn (6 bzw. 4) plaziert sind und daB im 

Bereich des Biegekurventeils (16, 16', 25) nur Pollen-

paare (9,10) zur AbstUtzung des ferrostatischen Druckes 

angeordnet sind, die vom Strang (1) quer zur Stranglauf-

richtung (13) entsprechend dem Strangverlauf verschiebbar 

sind." 

VI. Wegen der ursprUnglichen Patentansprliche und Beschreibung 

wird auf die Veröffentlichung 0 064 238 verwiesen. 
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EntscheidungsgrUnde 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie der 

Regel 64 EPU. 

Die Beschwerde ist daher zulässig. 

2.1 Die Herleitung des Oberbegriffs der PatentansprUche 1 und 2 

aus der DE-A-2 341 563 ist zutref fend, da sie dem Gegenstand 

der Anmeldung am nchsten kommt. Die durch dieses Dokurnent 

in Verbindung miteinander bekanntgewordenen Merkmale sind in 

Ubereinstiminung mit Regel 29 (1) a EPU smt1ich in den Ober- 

begriffen angegeben. Gegen die Erwhnung des Biegens mit 

sich vergr5l3ernder bzw. verkleinernder KrUrnmung im Oberbe-

griff des Patentanspruchs 1, bestehen keine Bedenken, da die 

sich derart Undernde KrUinmung sowohi bei dem Verfahren gemi3 

der DE-A-2 341 563 als auch gemäl3 der Anmeldung in den Uber-

gang skurven eintritt. 

2.2 Das im kennzeichnenden Teil erwhnte Merkmal, daB der Strang 

im Bereich der Biegekurve durch ein konstantes Biegemoment 

gebogen wird, das ausschliel3lich von Rollen der kreisbogen- 

förmigen und geraden StUtzfiihrungsbahn aufgebracht wird, 

findet in der Beschreibung eine Stfltze, u.a. auf Seite 3, 

letztes Wort, und Seite 4, Zeilen 1 bis 3. Aus der Tatsache, 

daB keine der Rollen in der Biegestrecke Biegekräfte Uber-

trgt, folgt, daB die Biegung ausschlie3lich durch Kräfte 

aul3erhalb dieser Strecke, also durch Krfte, die auf der 

kreisbogenförmigen und der geraden Strecke angreifen und so 

ein konstantes Biegemoment hervorrufen. 

2.3 Der Gegenstand der Anmeldung geht deshaib nicht Uber den In-

halt der Anmeldung in der ursprflnglichen Fassung hinaus (Ar-

tikel 123 (2) EPU). 

Dies gilt auch fUr den neuen Vorrichtungsanspruch 2, der an 

den Wortlaut des neuen Verfahrensanspruchs angepaBt wurde. 
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2.4 Diese AnsprUche entsprechen daher den formalen Erforder-

nissen des Ubereinkorninens. 

3. 	Nach PrUfung der ermittelten Vorveröfferitlichungen kommt die 

Kammer zu dem Ergebnis, daI3 durch diese Dokurnente weder em 

Verfahren noch eine Vorrichtung mit alien im Patentanspruch 

1 bzw.2 aufgefUhrten Merkmalen bekanntgeworden ist. 

Der Gegenstand jedes dieser AnsprUche ist somit gegenUber 

diesem Stand der Technik neu (Artikel 54 EPU). 

4.1 GemáI3 dem aus der DE-A-2 341 563 bekannten Verfahren werden 

die Biegekrãfte durch Biegerollen, die entlang der Biege- 

kurve zustz1jch zu den den ferrostatischen Druck aufnehrnen- 	) 
den, quer zur Stranglaufrichtung verschiebbar angeordneten 

StUtzrolienpaaren angeordnet sind, aufgebracht. Diese kraft-

Ubertragenden Rollen mUssen daher unverschiebbar gelagert 

sein. Unter dem EinfluB dieser Biegekrfte verndert sich 

beim Biegen des Stranges die Dehnungsgeschwindigkeit an der 

Erstarrungsfront von Null bis zu einem Maximaiwert und von 

diesem wieder auf Null. Urn kleine Dehnungsgeschwindigkeits-

werte zu erreichen, 1st eine entsprechende Lange fUr den 

Biegekurventeil mit einer entsprechenden Bauhöhe der Anlage 

erforderlich. Die Anlagekosten werden dadurch erhöht. Aul3er-

dem ist das genaue Ausrichten der Rollen entlang der tiber-

gangskurve und gegenUber den StUtzfilhrungsbahnen schwierig 

und zeitaufwendig. 

4.2 Urn diese Nachteile zu vermeiden, greifen gemI3 der Anmeldung 

an dem Strang entlang der tJbergangsstrecke keine Biegekráfte 

an. Die Biegung wird erreicht durch Krfte (Rollenpaare), 

die ausschlie3lich auf die kreisbogenförmigen und die ge-

raden StUtzfUhrungsbahnen aufgebracht werden. 
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4.3 Diese Mal3nabme wird durch die CH-A-414 957 nicht nahegelegt. 

Bei der durch sie bekanntgewordenen StrangfUhrung fUr eine 

Stranggul3anlage könrien zwar auch aile Rollenpaare aul3er dem 

ersten und ietzten Rollenpaar verschiebbar gelagert sein. 

Durch die StrangfUhrung soil die geometrische Form des 

Stranges jedoch nicht gendert werden. Daher findet im Be-

reich der FUhrung keine Biegung statt. Bei kreisbogenförmi-

ger Ausbildung der StrangfUhrung wird der Strang nach dem 

Erstarren in einem der FUhrung nachgeordneten Treibricht-

aggregat in die gewilnschte Form gebracht. 

4.4 Auch den anderen, von der Anmeldung welter entfernten Stand 

der Technik, 1st keine Anregung zu finden, urn beim Strang-

giel3en eine Biegung ausschiie8iich durch aul3erhaib der Bie-

gestrecke angeordneten Biegekrfte durchzufUhren. 

4.5 Der Gegenstand der AnsprUche 1 und 2 beruht daher auf einer 

erfinderischen Ttigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU. Diese 

AnsprUche 1 und 2 sind demzufolge gewhrbar (Artikel 52 

EPU). 

S. Die auf den Anspruch 2 rUckbezogenen AnsprUche 3 bis 5 sind 

auf besondere Ausführungen der Vorrichtung nach Anspruch 2 

gerichtet und aus diesem Grund ebenfalls gewährbar. 

6. 	Gegen die geitende, den genderten AnsprUchen angepal3te Be- 

schreibung und Zeichnungen bestehen seitens der Kammer keine 

Bedenken. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurUckver-

wiesen, ein europisches Patent mit folgenden Unterlagen zu 

erteilen: 

PatentansprUche 1 bis 5, eingegangen am 7. Februar 1986, mit 

den mit Schreiben vom 18. Mrz 1986 beantragten Xnderungen. 

Beschreibung, Seiten 1, 2, 2a, eingegangen am 20. Mrz 1986, 

Seite 3, eingegangen am 11. Juni 1986, und Seiten 4 bis 11, 

eingegangen am 7. Februar 1986. 

Zeichnungen, eingegangen am 7. Februar 1986, mit der bean-

tragten Korrektur. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	 Der Vorsitzende 

B A Norman 	 C Maus 


